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Beginn: 19:00 Uhr Sitzung-Nr: 03/gr/004/2005 
Ende: 21:40 Uhr WP.: 2004/2009  
    
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am 31.01.2005 
im Sitzungssaal des Bürgermeisteramtes, Hauptstraße 41, 76857 Albersweiler 

stattgefundene 4. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Albersweiler 
 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 21.01.2005 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 
Alle Ratsmitglieder wurden am 21.01.2005 schriftlich eingeladen. 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 17 
Zahl der Beigeordneten: 2, stimmberechtigte Beigeordnete: 2 
 
 
Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 
 
 Ortsbürgermeister 
Spieß, Ernst  
 1. Ortsbeigeordneter und Ratsmitglied 
Kopp, Jakob  
 2. Ortsbeigeordnete und Ratsmitglied 
Messerschmidt, Nadja  
 Ratsmitglieder 
Braun, Markus  
Gerstle, Hans-Günter  
Kiefer, Thomas  
Ritter, Petra  
Ritter, Wolfgang  
Rung, Ute  
Schenck, Werner  
Schwenck, Sieglinde  
Schwering, Moritz Simon Anwesend ab 19.10 TOP 4 öffentlich 
Serrat, Ute  
Wadlinger, Hans  
Weber, Gerhard  
 Verwaltung 
Spies, Hans-Peter  
 Schriftführer 
Weber, Walburga  
 
Abwesend: 
 
 Ratsmitglieder 
Bosch, Hans Entschuldigt 
Michel, Rolf Entschuldigt 
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Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 
 1 Aufhebung des Beschlusses vom 16.12.2002 über den Erlass einer Satzung für steuerbegünstigte 

Betriebe gewerblicher Art 
Vorlage: 03/008/I/066/2004 

 2 Bebauungsplanverfahren "An den Siebenmorgen" 4. Änderung im vereinfachten Verfahren gem. § 
13 Baugesetzbuch (BauGB) 
1. Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB und § 88 Landesbauordnung (LBauO) 
Vorlage: 03/009/IV/041/2005 

 3 Informationen des Ortsbürgermeisters zu geschlossenen Verträgen mit Gemeinderatsmitgliedern 
gem. §  33 Abs. 2 GemO 

 4 Informationen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten/Verschiedenes 
 
 
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschriften der Sitzungen vom 
13.09.2004 und 15.11.2004 wurden keine erhoben. 
 
 1 Aufhebung des Beschlusses vom 16.12.2002 über den Erlass einer Satzung für 

steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art 
Vorlage: 03/008/I/066/2004 

 
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember 2002 die Satzung für 
steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art beschlossen. Dies wurde erforderlich durch die Änderung 
des § 58 Abs. 1 AO durch das Investitionszulagengesetz 1999, da ansonsten ein Verlust der 
Gemeinnützigkeit von kommunalen Kultureinrichtungen (z. B. Museen, Kindergärten, Jugendtreffs) 
drohte und dadurch keine Spendenquittungen mehr ausgestellt werden dürften. 
 
Die Satzung wurde bisher nicht ausgefertigt und veröffentlicht, da eine Frist für den Erlass einer Satzung 
jeweils verlängert wurde und es durch eine Initiative des Gemeinde- und Städtebundes abzusehen war, 
dass die Änderung des § 58 Abs. 1 AO rückwirkend wieder beseitigt werden sollte. 
 
Diese Beseitigung wurde durch ein Änderungsgesetz vom 09. Juli 2004 beschlossen.  
 
Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Beschluss zur Erlass einer Satzung für steuerbegünstigte Betriebe 
gewerblicher Art vom 16. Dezember 2002 aufzuheben.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Beschluss zum Erlass einer Satzung für steuerbegünstigte 
Betriebe gewerblicher Art vom 16. Dezember 2002 aufzuheben. 
 
 2 Bebauungsplanverfahren "An den Siebenmorgen" 4. Änderung im vereinfachten Verfahren 

gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 
1. Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und während der Offenlage eingegangenen 
Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB und § 88 Landesbauordnung (LBauO) 
Vorlage: 03/009/IV/041/2005 

 
Im Bebauungsplanverfahren wurde die Offenlage und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt. 
Es ging nur eine Stellungnahme der Pfalzwerke, welche als Anlage beigefügt ist, ein. 
Wenn keine Änderungen des Bebauungsplanes mehr anstehen, kann dieser als Satzung beschlossen 
werden. 
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1. Die Anregungen der Pfalzwerke werden beachtet. Beschlussfassung erfolgte einstimmig. 
2. Der Ortsgemeinderat beschließt den Bebauungsplan „An den Siebenmorgen“ 4. Änderung im 
vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB als Satzung, gem. § 10 BauGB. Beschlussfassung erfolgte 
einstimmig. 

Die Satzung umfasst folgende Unterlagen: 
- Rechtsfestsetzungen M 1:1000 
- Schriftliche Festsetzungen 

Begründung 
Des weiteren beschließt der Ortsgemeinderat die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen des v.g. 
Bebauungsplanes  als Satzung gem. § 88 Landesbauordnung (LBauO). 
 
 
 3 Informationen des Ortsbürgermeisters zu geschlossenen Verträgen mit 

Gemeinderatsmitgliedern gem. §  33 Abs. 2 GemO 
 
Es wurden keine Verträge abgeschlossen. 
 
 4 Informationen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten/Verschiedenes 
 

4.1 Der Name des Forstreviers „Husarenteich“ wurde auf „Trifels“ umbenannt. 
4.2 Geplante Veränderungen an der Queichtalstrecke 
4.3 Scheitern  des Mediationsverfahren der B 10 
4.4 Termine: 1.2 Bau- und Planungsausschuss   

                            12.2. Wald- und Grenzbegehung   
                             21.3. event. Gemeinderatssitzung 

4.5 Mobilfunkanlagen, St. Johann 
4.6 Anfrage des Ministeriums des Innern und Sport anl. Flutkatastrophe, Mithilfe 
     Die Ortsgemeinde wird sich derzeit aufgrund der finanziellen Lage nicht an bestimmten Projekten  
     beteiligen. Vielmehr soll das Verhalten anderer  
     Gemeinden abgewartet werden. Eine evtl. Beteiligung wäre dann immer noch möglich. 
4.7 Gebühren GEMA, Anschreiben an den Träger des Jugendtreffs wegen Veranstaltungen 
4.8 Jugendtreff, Nachfrage Abhalten von Geburtstagfeiern 
4.9 Streudienst  

 
 
Ende öffentlicher Teil um 19.40 Uhr. 
 
 

Worüber Niederschrift 
 
Der Vorsitzende:                       Der Schriftführer:  
 
 
 


